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Schuldentriebes beauftragt waren, eine'Abânde-
rung zu treffe»;

Nach angehörtem Bericht seines Finanzministers

beschließt:
1. Die öffentlichen Notarien, oder diejenigen,

die durch das Gese; zur Ausfertigung jeder Art von
Kauft Vergabungs- oder Transaktions - Akten für
welche Einregistrirnngs-Gebühren bezahlt werden
müßen, bevollmächtigt sind, sind von nun an ge-
halten, sogleich bei Ausfertigung der Akte selbst das
Handandcrungs - Recht so zu beziehen, wie es durch
das Gesez vom 17. Oct. bestimmt ist.

2. Für die Beziehung weiset dem Notarius die

Nation keine Entschädigung an.
g. Sogleich nach der Beziehung der Abgabe

müßen sie darüber ungesäumt den Distriktsschrerder
benachrichtigen, und regelmäßig alle 14 Tage den

Ertrag dieses Rechtes in die Kaste des Distrikts-
Einnehmers einliefern.

4. Wer durch irgend eine Art von Ankauf,
Vergabung, Erbschaft oder Handànderung etwas
an sich bringt, soll dem Distrikkschreiber den Ge-
genstand seiner Besiznahme anzeigen, und die Akre

sobald sie ausgefertigt ist, und dafür die Gebühr
bezahlt worden, cinregisirieren lassen.

Dieses Recht beziehen fernerhin die Distciktschrci-
ber selbst unmittelbar von allen denjenigen Hand-
anderungen, die nicht durch Nolariatsakten stipm

lirt sind.
Z. Keine Art Uebereinkunft wird vor Gerichte

gültig erkennt, bevor dafür dem zur Ausfertigung
dör Akte beauftragten Notar die gcsezliche Taxe be-

zahlt, und die Akte von dem Disiriktschreiber ein-

registrirt worden.
6. Die in der Vorschrift vom 2. April enthal-

tenen Verfügungen, welche die Art und Weise be-

stimmen, nach der isich die Republik im Falle der

Verweigerung oder Verzögerung der Entrichtung
des Handänderungsrechts selbst bezahlt mache»

wird, bleiben in ihrer bisherigen Kraft und Gül-
îigkeit.

7. Die Distriktsschreiber sind unter ihrer Ver-
antwortlichkeit gehalten, über alle Handänderungen
in ihrem Distrikte zu wachen, sie genau zu control-
liren, und alle vierzehn Tage dem D-striktseinneh-
ein genaues Verzeichnis; der bei ihnen einregistrir-
ten Akte zuzustellen, damit es dem besagten Ein-
nehmer bei Einlieferuns der Summen, die ihm von
den Notarien zufließen, zur Controlle diene.

«. Zur Vollziehung des gegenwärtigen Beschluss
ist der Finanzminister beauftragt, welcher dem Tag-
blatt der Gesetze beigcrükt werden soll.

Folgen die Unterschriften.

;

Gesezgebung.
Grosser Rath, 29 Iul.

(Fortsetzung.)
Guter federt Verweisung an die Militärcom-

mission. Angenommen.
Das Direktorium fodert, daß die Cassations-

begehren an den obersten Gerichtshof auf einige Zeit
beschränkt werden. Auf Se er elan s Antrag wird
diese Bolhschast an die Commission über Organisa-
tion der öffentlichen Gewalten gewiesen.

Die Berathung über das Gutachten wegen der

Erneuerung des Senats wird wieder vorgenommen.
Gmür sagt: B. Carrard hatte Recht; die

ersten Jahre einer jungen Republik sind in sehr vie-

lcn Betrachtungen die wichtigsten. Alle Staats-
bürgcr sollen daher, in gehörigem Gleichgewicht,
durch ihre Repräsentanten dazu 'reden können.

Aber warum stellt man diesen, m einer dem»«

kratischen Regierung nnwiederlegbarcn Grundsatz erst

jczt auf?
Als wegen Abschaffung dar Zehnten und andern

wichtigen Dingen die Rede war, waren die Kan»

tone Sentis, Waldstätten, Bellen; und Lauis in

dem helvetischen Nach nicht repräsentirt, und doch

wurde darüber abgesprochen, als Härten auch diese

Kantone mitgestimmt — warum? damals wurde»

die Glieder der beiden Räche als helvetische, nicht

als Kantonsrcpräsentanten angesehen und beutelt;
damals war freilich auch obiger Grundsatz, den

man in diesen Augenbliken so hitzig im engsten

Verstände durchzusetzen sich bccifert, im Leman nicht

als Majoren anerkannt ; das damals herrschende ^n«

tcressc fodcrtc, diesen elektrischen Berührungspunkt
nicht ans dem Schlafe zu wcken; sein Erwachen

und Wirken hätte der Republik zu viel Gutes stiften

können.
Nun ändert sich der Schauplatz. Einige Kan«

tone fürchten, sie möchten noch nicht genug Einfluß

an der Lenkung des Steuerruders der RcrubM ha-

den. Wenn ich so auch nur oberflächlich die Vache

àberblikc, so kommt es mir vor, als hätten sie schon

zuviel, statt zu wenig. — Sie wollen daher den

sonst nie, in allwcg gerecht anerkannten Satz, da?

das Volk nach seiner Anzahl, auch seine Reprwcw
cante-i zu wählen habe, gleich diesen Herd»

>n Ausführung bringen. Man legt uns die sonder«

bare Art des Austrittes des Senats vor; man dc-

rechnet lins die Ersetzüng desselben ans Volkstadellen.

Sind diese sicher, richtig?
Einige meiner Aräovinanten haben klar gezeigt,

daß sie es nicht sind. Wie können wir alio naw

dieser Tabelle unser Rcvräscntationörecht bestimmen.
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Aproximative, sagt man! Wollen wir dann im-
mer im Dunklen heute etwas

^
erschaffen, um es

morgen wieder zerstören zu müssen; vielleicht gar
ungerecht seyn? —wollen wir nicht zuerst sicher un-
sere Volksmenge kennen, und darnach ohne Auf-
schub gesczlich die Anzahl der Repräsentanten be-

stimmen?

Ja, zagt man, dieß können wir jezt nicht, der
Feind hat einen Theil Helvetiens inne. Deßwegen
auch finde ich den Augenblik nicht schiklich, diese

in Zukunft nöthige Reformation vorzunehmen; zu-
dem würden wir nur wieder eine augcnblikliche oder
provisorische Arbeit schaffen, aus welcher nur un-
nütze Kosten, und vielleicht Unordnung entstehen
müßte, weil der Senat in der täglichen Arbeit bc-

griffen ist, um nicht nur eine Abänderung einiger
Artikel der Constitution, sondern selbst eine andere
Eintheilung der Kantone vorlegen zu können. Nch-
men wir eine solche an, an welchem ich nicht zweifle,
so muffen vielleicht wieder alle Gewalten erneuert
werden. Dann, glaube ich ist der Zeilpunkt da,
um nach der Bevölkerung die Repräsentation ein-
zurichten, das Volk nach Belieben seine Vorsteher
wählen zu lassen; und ich freue mich auf den Au-
genblik, wo wir durch freiwillige Abtretung von
unterm erhabenen Posten dem Volke zeigen können
und werden, daß wir seinem Wohl unser Jntrcsse
und unsere Selbstliebe ohne Anstand aufzuopfern
bereit sind. Dann wird das Volk freier und mit
mehrerer Kennmiß als das leztemal seine Vorgesez-
ten Wahlen, und sein Zutrauen und Anhänglichkeit
wird ihre unausgesezten Arbeiten erleichtern.

Aber die Constitution will, daß die Urversamm-
lungen in ein paar Monaten gehalten werden sollen.

Die Constitution will auch die Unteilbarkeit der
Republik, und doch ist fie jezt getheilt.

Die Constitution giebt allen Bürgern Helvetiens
glenhe Rechte; und wenn die Urvcrsammlungen
nächstens sollten gehalten werden, die ersten Aem-
ter der Republik wieder besezt, vielleicht gar Con-
Ititutionsabanderungen sollten vorgelegt werden.- —

mgt dann Ja oder Nein für die vom Feinde
besezten Lande - Oder sind vielleicht diese Cantone
an das Ja oder Nein von Solothurn, Bern, Le-
man gebunden?— Wer schikt für Sentis, Zü-
rich die neuen vorgeschlagenen neun Senatoren? —Wer erzezt die auskretenden Glieder anderer Can-
rone/ Ist es genug, wenn nur Leman, Bern
ryre vorgeschlagenen Stellen besetzen können? Ge-

daß diese an Stärke zunehmen, da wo ande-
âLâcher werden?- Ist es nicht billig, daß
s,«.. ». erung ruhe, bis Helvetien wieder vereint
mm ^

b? — Me-ne Meinung ist Ja. Bis daher
uv vom Senat eine neue Cmrheilung Helvetiens

wird vorgeschlagen seyn, welches nächstens gesche-
hen wird; bis das gehörige Gleichgewicht in der
Repräsentation für ganz Helvetien ausfuhrbar seyn
wird, stimme ich zur Vertagung des Rapports.

Guter: Es ist seit einiger Zeit Mode gewor-
den, neben alles, was man sagt, ja oft neben
Sachen von geringer Wichtigkeit, nicht nur Frei-
heit und Glück, sondern sogar die Existenz unsers
Vaterlandes zu stellen. Ja einige drohen sogar,
wenn man dieses oder jenes nicht machen würde,
mit Fortgehen w. Alles dieses bringt mich keine
Linie aus meiner Fassung', und ich werde, getrost
aufweine gute Sache, der Versammlung die klare
Wahrheit sagen, und nicht etwa mit List und Knis-
fen, sondern geradezu diesem feinen Rapport zu
Leibe gehen. Vorher aber muß ich zwei Einwür-
sen zuvorkommen, die man mir vielleicht machen
könnte.

Ich sagte nämlich leztlich dieser Rapport sey
eine l'smio pàcipil, d.h., ersetze Grundsatze
voraus, die von den Gesezgcbern noch nicht an -
gestellt sind. Dieses behauptete ich deswegen, we l
sich eine gleiche Repräsentation nothwendig auf eine,
gleiche Eintheilung Helvetiens stützen muß, ine aber
noch nicht geschehen ist.

Zweitens könnte man mir einwerfen, ich ftye,
auch einer von denen gewesen, welcher gegen das
lezte Gutachten über eine neue Eintheilung gestm-
ten hat, und es sey daher lächerlich, erst diese,
die man doch damals nicht annahm, abwarten zu
wollen, um die Austretung des Senats darnach
einzurichten. Darauf antworte ich, daß ich im All-
gemeinen nicht gegen eine neue Eintheilung war
daß ich nie dagegen seyn werde, sondern daß ich
bloß gegen die vorgeschlagene Eintheilung,
und vorzüglich deswegen sprach, weil sie mir zu
ungleich schien, und besonders, weil der Constitu-
tion gemäß jede solche neue Operation uns vom
Senat vorgeschlagen werden muß. Wenn ihr euch,
BB. Repr., noch recht erinnert, so schlug ich ja
selbst eine neue Eintheilung nach lauter Distrikten,
meinetwegen 100 oder 200 vor, wenn sie nur gleich
sind. Ich glaubte, wenn jeder einen Repräsentanz
ten geben würde, so ware dieser dem Volk, und
dieses ihm näher, und wem, man dann für einen
solchen Distrikt eine einzige Mumzipalität bilden
würde, so könnte man dadurch Verwaltungskam-
mern und Agenten :c. entbehren, und dein Staat
sehr viel ersparen. Also dieser Vorwurf kann mich
nie treffen. — Nun komme ich zum Ravport. Ich
nehme ihn in die eine Hand, und die Constitution
in die andere, und will sehen, wie sich beide mit-
einander vertragen.

Der erste Erwägungsgrund schon ist nicht ganz
richtig, denn sobald man die Constitution w^rtli.y
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auslegen will, wo es heißt im 36. Artikel : und
ein großer Rath, zu welchem, nicht zu
welchen 8 Mitglieder deputirr werden, so geht
dieser den Senat eben nicht viel an. Der Aus-
druck selbst, dem Gese st unbeschadet, für die

folgenden Jahre die Anzahl zu bestimmen, be-
weist zwar wohl, daß wir ein Gesetz fur die Zu-
kunft darüber machen dürfen; allein er ist nicht
so dringend, und fodert gar nicht, dafi wir es
schon diesen Augenblick für das nächste Jahr ma-
chen müßen. Wollte man hier auch einen Sinn
in die Constitution legen, den sie freilich haben
sollte, ohne daß sie ihn deutlich an Tag legt, so

gebe ich ihr auch noch einen andern Sinn, und
behaupte, daß die Constitution die Erneuerung
nach der Bevölkerung erst dann vernünftiger
Weise verlangen könne, wenn die Cantoue gleich-
förmig werden eingetheilt seyn. Da aber fürs
erstemal alle Repräsentanten cantonsweise ein-
getreten sind, so müßen sie auch cantonsweise
und nicht nach der Bevölkerung austreten, um so

mehr, da die Constitution im 36. Artikel nur vom
eintreten spricht. Doch davon unten mehr.

Der zweite Erwägungsgrund ist an sich als
Grundsatz freilich richtig, in soweit er eine gleich-
müßige auf Bevölkerung gegründete Stellvertretung
verlangt, und gewiß hat niemand etwas dawider
einzuwenden, allein die Art, welche die Commis-
sion dazu vorschlägt, ist nicht gar die beste, und
wir verletzen die Constitution gewiß nicht, wenn
wir ihren'Mapport eben nicht so eilig annehmen.

Beim dritten Erwägungsgrund ist es noch sehr
zweifelhaft, ob die Constitution die Erueuerungs-
art nach dem 36. Artikel für jezt schon voraus-
sezt, wahrend dem sie dort nur vom Eintreten
spricht, und hingegen der 41. Artikel bestimmt sagt,
dieses Eintreten soll mit dem vierten Theil des Se-
nats geschehen. Es läßt sich asso mit aller Wahr-
scheinlichkeit vermuthen, daß das Austreten auch
auf gleiche Weise, nämlich durch den ganzen
Senat mit dem vierten Theil geschehen soll.

Ohne mich darüber weiter aufzuhalten, gehe
ich nun zum dritten Artikel des Beschlusses über,
welcher sagt: » um die Anzahl der 18 austretenden
Mitglieder, welche nämlich einen Niertheil des Se-
nats ausmachen, zu erhalten, müsse man wegen
besserm Verhältniß zuerst die Mitglieder der min-
der bevölkerten Kantone ausschließen."

An und fur sich habe ich gar nichts gegen die-
ses zu erinnern, weil ganz Helvetien nach gleichem
Maßstab repräsentirt werden muß, das will das
Recht, das will die Billigkeit. Allein ich kann un-
m glich in diesem Augenblik schon für diesen Grund-
saz der Bevölkerung, wie ihn die Commission an-
rath, stimmen, ehe eine neue und gleiche Ein-

>

theilung von Helvetien, und das nach lauter kleinen

Abtheilungen, gemacht ist.
Meine Gründe dazu sind folgende:
1) Sind die Repräsentanten von allen Kante-

nen nur kautonsweise eingetreten, und können also

fürs erste mal nur ka»t!»nswelse' austrcten. Die
Erneuerungsart nach der Bevölkerung kann nur für
die folgenden Jahre zu verstehen seyn.

2) Die Ungleichheit der Kantone für das erste

Jahr lag in der Revolution; wir können nichts
davor. Wer hätte damals zählen können und wol-

len, als es um die Schöpfung unsrer Republik zn

thun war? Aber deßwegen wollen wir nicht in den

entgegensezten Fehler fallen, und sezt, wo wir
zählen können, eine neue Ungleichheit schaffen.

3) Endlich frage ich jeden bei feinem Gewissen,
ob wir hier nicht schon oft, ja täglich und siünb-

lich, die Beweise hatten, wie lieb jedem sein Kam

ton seye? spricht nicht jeder stärker und warum,
wenn von seinem Kanron die Rede ist?

Die Fortsetzung folgt.

Knittelverse.
Es winkte der scheidende Morgenstern --
Und unsere Direktoren fuhren
Hinüber vom Herbstnmncbelten Luzern,
Stanzstaad, nach deinen traulichen Fluren.
Und wie sie dort waren, und rings umher
Nur sahen Ruinen und Gräber und Spuren
Von Kannibalen; da fiel es schwer
Wie Alpen auf ihre menschlichen Herzen
Und sie weinten wie Kinder, und schlugen vor

Schmerzen
Wie arme Sünder auf ihre Brust.
Nur Einer aus ihnen der Menschheit Lust

Lich ibm seit zwei Jahren seine — Perrüke.)
Ein Kraftmänncheu voll Energie
Von großen -Maßnahmen, dieß Modegenie
Meine empfand nichts im Genicke
Von Demüthigung, und blieb dabei
Gau; thränenlos und schmerzenftei;
Mit feine» Pariserkünstlerblicken
Sah es hinaus m die jammernde Natur,

ê

Wie herrlich, rief es aus, wie zum Entzücken
Romantisch! ah sehet, ah sehet doch nur,
Wie malerisch! die ganze lachende Flur,
Und dort der Hütten antike Ruinen!
Und diese Aussicht und dieß Grab! — Arkadien.
Auch ich war in Arkadien! —
Hier glänzten wie Sonnen des Männchens Mienen ^
Albert! — Mein Sohn! — Geschwind setze dich N"

Und zeichne die göttliche Gegend mir.


	Gesezgebung

